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Vertrag für die Nutzung des Jugendraums  
im kath. Gemeindehaus  Weil der Stadt 

 
Vertrag zwischen 
 
Name des Verantwortlichen:   _______________________________________________ 

 
Name des Verantwortlichen (über 18):   _______________________________________________ 
 
Adresse des Verantwortlichen:  _______________________________________________ 
 
Adresse des Verantwortlichen (über 18):_______________________________________________
       
Telefonnummer (Handy): _______________________________________________ 
 
Telefonnummer (Handy) (über 18): _______________________________________________ 
 
Art der Veranstaltung:  _______________________________________________ 
 
Zeitraum der Veranstaltung:  _______________________________________________ 
 
Abnahmetermin: _______________________________________________ 
(inkl. Schlüsselrückgabe) 
 
und dem Jugendraumteam der kath. Kirchengemeinde Weil der Stadt 
 
Vertreter:  ……………………………………… 
 
 
§ 1 Verantwortlicher 

1. Der Jugendraum wird an eine verantwortliche Person vermietet, die oben aufgeführt ist. 
2. Der Träger muss eine verantwortliche Kontaktperson und Aufsichtsperson benennen, die 

mindestens 18 Jahre alt ist. 
3. Er ist für die Einhaltung des Jugendschutzes und der Brandschutzbestimmungen 

verantwortlich. 
 

§ 2 Veranstaltung 
1. Die Veranstaltung muss mit dem Vertreter des Jugendausschusses und dem Pächter des 

Gemeindehauses abgestimmt werden. 
2. Während der Veranstaltung muss auf den wirtschaftlichen Betrieb des Gemeindehauses 

Rücksicht genommen werden, dies gilt insbesondere für die Lautstärke der Musik. 
Generell gilt es, ab 22.00 Uhr die Musik auf Zimmerlautstärke zu schalten, so dass es 
außerhalb nicht störend wahrgenommen wird. 

 
§ 3 Musikanlage / Beamer 

1. Der Verantwortliche haftet für Schäden an der kompletten Musikanlage, sowie an der 
kompletten Beamer/Leinwand Installation 

2. Auf den bereitstehenden PC darf nichts aufgespielt, verändert und gelöscht werden. 
3. Die Bedienung der Musikanlage inkl. PC darf nur durch kompetente Personen erfolgen. 

 
§ 4 Raumschutz 

1. Das Rauchen ist im kompletten Gebäude verboten. 
2. Der Verantwortliche hat auch dafür zu sorgen dass der Raum/Wände/Ausstattung je nach 

Veranstaltungstyp so gut wie möglich geschützt werden. 
3. Bei Feierveranstaltungen/Party müssen die Wände bei Bedarf mit Folie abgehangen 

werden(Material ist vorhanden), sollten die Wände dennoch verschmutzt werden oder 
Einrichtungsgegenstände kaputt gehen so ist dafür aufzukommen.  
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§ 5 Jugendschutzgesetz 
1. Das Jugendschutzgesetz ist einzuhalten, insbesondere ist die Abgabe von alkoholischen 

Getränken an unter 16 jährige verboten.  
2. Unter 16 jährigen ist der Konsum von alkoholischen Getränken (auch von mitgebrachten) 

untersagt.  
3. Der Zigarettenkonsum ist unter 18 jährigen nicht gestattet. 

Dies ist vom Verantwortlichen zu kontrollieren und durchzusetzen. 
4. Der Alkoholkonsum darf nicht zu stark alkoholisierten Personen führen. 
 

§ 6 Brandschutz 
1. Dekorationsartikel müssen schwer entzündlich und so angebracht sein, dass sie von den 

Besuchern nicht in Brand gesteckt werden können oder sich selbst entzünden. 
2. Es sind Vorkehrungen zu treffen um möglichen Bränden vorzubeugen. 
3. Bei der Leerung von Aschenbechern ist darauf zu achten, dass keine glühenden Teile mehr 

vorhanden sind. 
 

§ 7 Aufsichtspflicht und Verantwortung 
1. Der Veranstalter hat für den Zeitraum der Veranstaltung die Verantwortung für den 

Jugendraum, den Platz hinter dem Gemeindehaus und die Außentreppe zum Jugendraum.  
2. Der Veranstalter verpflichtet sich, die Toiletten während der Veranstaltung mehrmals zu 

überprüfen und ggf. große Verunreinigungen sauber zu machen, da diese auch von anderen 
Gemeindehausbesuchern benutzt werden. 

3. Der Aufenthalt vor den Toiletten und hinter der Holztüre im Flur ist untersagt. Gläser und 
Flaschen müssen im Jugendraum bleiben. 

4. Der Veranstalter hat dafür sorge zu tragen das Müll und Zigarettenreste im Ausbereich in die 
dafür vorgesehenen Behälter kommen. 

 
§ 8 Schlüssel 

1. Den Schlüssel für den Jugendraum bekommt die verantwortliche Person bei der Übergabe 
des Raumes persönlich von dem Vertreter des Jugendraumteams ausgehändigt.  

2. Mit der Annahme des Schlüssels erkennt der Verantwortliche den damit verbundenen 
Nutzungsvertrag an.  

3. Der Schlüssel darf nicht an Dritte weitergegeben werden. 
4. Für den Verlust des Schlüssels und alle hieraus entstehenden Kosten haftet die für die 

Veranstaltung verantwortliche Person. 
5. Der Termin für die Schlüsselrückgabe wird im Voraus festgelegt. Bei der Schlüsselübergabe 

wird gleichzeitig der Jugendraum überprüft und ein Protokoll erstellt. 
 

§ 9 Aufräumen 
1. Nach der Veranstaltung ist der Jugendraum komplett zu fegen und nass zu wischen. Des 

Weiteren sind die Tische abzuputzen und die Bar zu reinigen.  
2. Zu Reinigen ist der gesamte Bereich der von den Personen begangen wurde, gegebenenfalls 

auch den Eingangsbereich der Gaststätte. 
3. Die Toiletten werden am darauf folgenden Tag bis 11 Uhr gereinigt. 
4. Der Platz hinter dem Gemeindehaus inkl. Garten und Treppe muss spätestens am nächsten 

morgen geputzt und sauber hinterlassen werden. 
5. Alle Sofas müssen wieder ordentlich in den Jugendraum gestellt werden.  
6. Der entstandene Müll muss selbst entsorgt werden. 

 
§ 10 Schäden, Beschwerden 

1. Alle Schäden an den Räumlichkeiten und dem Inventar sind unverzüglich dem Vertreter des 
Jugendausschusses zu melden.  

2. Der Veranstalter hat für alle daraus entstehenden Kosten aufzukommen.  
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Mietpreise für den Jugendraum 
 
Art der Veranstaltung Preis Auswahl 
Jugendraum (Party Miete) 350€  
Jugendraum (normal Miete) 130€  
Jugendraum (Jugendarbeit engagierte) 35€  
Jugendraum (Probentermine) 15€  
Kaution 150€ Erhalten: 
Beamer & Leinwand 25€  
Toilettenreinigungspauschale 25€  
Müssen die Wände abgehängt werden   Ja: Nein: 
   
 
 
 
 
Dem Vertreter des Jugendraumteams der kath. Kirchengemeinde Weil der Stadt ist eine Kaution in 
Höhe von 150€ sowie eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 20€ zu entrichten. Das 
Jugendraumteam behält sich vor, im Schadensfall nur einen Teil dieser Kaution zurück zu erstatten 
oder gegebenenfalls den Gesamtbetrag einzubehalten. Die Kaution kann zur Regulierung 
entstandener Schäden und zur Beauftragung einer Putzfrau im Falle nicht beseitigter 
Verschmutzungen verwendet werden.  
 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich alle oben genannten Punkte verstanden zu haben und verpflichte 
mich zu deren Einhaltung. 
 
 
Ort/Datum: _________________________ 
 
 
Unterschriften: 
 
 
        __________________________________                ______________________________ 
         (Verantwortlicher / evtl. gesetzl. Vertreter)        (Vertreter Jugendausschuss) 
 


